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8. Ambitionierte Klimaschutzziele - Es geht nicht ohne die 
Kommunen 

 
Die 4 kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster 
haben Klimaschutzkonzepte erarbeitet. Nur mit dem nachhalti-
gen Einsatz von privaten und öffentlichen Finanzmitteln sind 
diese kommunalen Klimaschutzkonzepte zu realisieren. Dabei 
unterstützen Bund und Land die Kommunen im Rahmen der ak-
tuellen Konjunkturprogramme allein im CO2-Gebäudesanierungs-
programm mit zusätzlichen Mitteln von 39 Mio. €. 
 
Über ein novelliertes Energiewende- und Klimaschutzgesetz be-
stünde die Möglichkeit, die Umsetzung der verbindlichen klima-
politischen Ziele des Landes durch eine gezielte finanzielle För-
derung der Kommunen zu unterstützen. 

 
8.1 Der Prüfungsansatz - wo steht der kommunale Klimaschutz in 

Schleswig-Holstein 
 
Der LRH hat in einer Querschnittsprüfung 2018 und 2019 die kommunal-
politischen Vorgaben zum Klimaschutz sowie deren organisatorische Um-
setzung in den Verwaltungen der kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flens-
burg und Neumünster geprüft. Den zur Verfügung stehenden personellen 
und finanziellen Ressourcen und der konkreten Umsetzung der kommuna-
len Klimaschutzkonzepte wurde ein besonderes Augenmerk gewidmet. 
 
Die politischen Rahmenbedingungen für Klimaschutzbelange und Vorga-
ben seitens der EU, des Bundes und des Landes wurden der Prüfung zu-
grunde gelegt. Besondere Berücksichtigung fand das von der Landesre-
gierung im März 2017 beschlossene Energiewende- und Klimaschutzge-
setz (EWKG).1 Für die 4 Städte wurde die Entwicklung der Klimaschutz-
Thematik dargestellt sowie Status und Inhalte der Klimaschutzkonzepte 
analysiert. 
 
Abschließend wurden - sofern möglich - die tatsächlich erreichten CO2-
Emissionsminderungen dargestellt und mit den kommunalpolitischen Vor-
gaben abgeglichen. 

  

                                                      
1  Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (Energiewende- 

und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein - EWKG) vom 07.03.2017, GVOBl. Schl.-H. 
S. 124. 
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8.2 Die Klimaschutzpolitik des Landes 
 
Das Klima der Erde ist ein hochkomplexes System, in dem bereits kleinste 
Veränderungen erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben. 
Es ist essenziell für die Entfaltung der Natur und das Leben der Men-
schen. Das Klima hat zu allen Zeiten das gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Verhalten der Menschen beeinflusst. 
 
In der heutigen Zeit ist das Klimasystem der Erde einem starken Wandel 
unterworfen. Der Grund hierfür sind Treibhausgase, die sich in steigenden 
Konzentrationen in der Erdatmosphäre nachweisen lassen. Hierzu gehö-
ren insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) 
und die als Kältemittel bekannten fluorierten (Chlor-)Kohlenwasserstoffe 
(FCKW, HFKW, FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6). 
CO2 als Hauptbestandteil der Treibhausgasemissionen wird vor allem bei 
der Oxidation (Verbrennung) fossiler Energieträger zur elektrischen Ener-
gieversorgung, zur Wärmeversorgung, in industriellen Prozessen oder im 
Verkehr freigesetzt. Die Folgen sind ein Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur der Erdatmosphäre und des Meeresspiegels. Auch tre-
ten weltweit immer häufiger Wetterextreme mit erheblichem Zerstörungs-
potenzial auf. 
 
Der Klimawandel kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Allein die 
Menge der bereits ausgestoßenen Treibhausgase sorgt für eine weitere 
Erwärmung des globalen Klimas. Es ist jedoch noch möglich, den Klima-
wandel zu verlangsamen und damit seine Auswirkungen für Menschen 
und Umwelt zu begrenzen. Dieses Ziel - der Klimaschutz - ist Aufgabe der 
weltweiten Staatengemeinschaft. 
 
Klimaschutzpolitik ist auch Wirtschaftspolitik, da sie die Rahmenbedingun-
gen für die Industrie, das Gewerbe und die Gesellschaft erheblich beein-
flusst. Die Vernetzung, der Wissenstransfer und eine koordinierte Zusam-
menarbeit aller Akteure sind wesentliche Erfolgsfaktoren im nationalen und 
kommunalen Klimaschutz. 
 
Damit ist ein signifikanter Wandel des wirtschaftlichen Handelns und der 
Mobilität verbunden. Innovative Produkte und neue Dienstleistungen im 
Bereich der Erneuerbaren Energien, einer nachhaltigeren Mobilität sowie 
der Senkung des Rohstoff- und Energiebedarfs gelten inzwischen als bes-
te Chance, um auch im zukünftigen internationalen Wettbewerb wirtschaft-
lich erfolgreich zu sein. Ökonomie und Ökologie sind schon lange kein 
Widerspruch mehr. 
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Neben deutlichen Wettbewerbsvorteilen durch energieeffiziente Produktion 
spielen insbesondere neue Produkte und Verfahren im Bereich der Erneu-
erbaren Energien eine große Rolle bei der Zukunftssicherung von Kom-
munen und Industriestandorten. 
 
Die Landesregierung bekennt sich zu den Zielen der völkerrechtlichen Ver-
träge von Paris, die Erwärmung der Atmosphäre auf höchstens 2 °C zu 
begrenzen. Bis 2050 soll die Energieerzeugung in Schleswig-Holstein 
deshalb umgestellt werden und ausschließlich auf Basis Erneuerbarer 
Energien erfolgen. 
 

Klimapolitische Ziele der Landesregierung 

 
Tabelle 17: Klimapolitische Ziele der Landesregierung 
Quelle: Landtagsdrucksache 18/5427: „Energiewende und Klimaschutz in Schleswig-Holstein 

- Ziele, Maßnahmen und Monitoring 2017“, S. 10. 

 
Die Landesregierung verfolgt ehrgeizige Ziele in der Energie- und Klima-
schutzpolitik. Sie unterstützt alle klima- und energiepolitischen Ziele auf 
EU- und Bundesebene. 
 
Mit dem EWKG wurden die landespolitischen Klimaschutzziele bis 2050 
und die Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2025 verbind-
lich festgeschrieben. Verpflichtende Regelungsinhalte für die größten Ver-
ursacher von Treibhausgasemissionen - den kommunalen Sektor und den 
öffentlichen Verkehr - finden sich darin nicht. 
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Die folgende Grafik veranschaulicht, wo die Handlungsschwerpunkte an-
hand der für 2014/2015 bilanzierten Treibhausgasemissionen in Schles-
wig-Holstein liegen: 
 

 
Abbildung 26: Verteilung der CO2-Äquivalente des Landes 
Quelle: LRH 

 
Die gesamten Treibhausgasemissionen des Landes belaufen sich auf 
25,73 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Die bei der Bewirtschaftung der Lan-
desliegenschaften anfallenden Treibhausgasemissionen machen mit rund 
0,101 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente gerade einmal einen Anteil von 
0,39 % aus. Allein die kreisfreien Städte Kiel und Lübeck sind für 15 % der 
schleswig-holsteinischen Treibhausgasemissionen verantwortlich, Flens-
burg und Neumünster für weitere 6 %. Damit haben die kreisfreien Städte 
große Potenziale, um einen wirksamen Beitrag zur Umsetzung der klima- 
und energiepolitischen Ziele in Schleswig-Holstein zu leisten. 
 
Die verbleibenden Treibhausgasemissionen von 20,27 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalenten (78,80 %) werden im restlichen Schleswig-Holstein verur-
sacht. 
 

8.3 Die Rolle der Kommunen im Klimaschutz 
 
Der Stellenwert kommunaler Klimaschutzpolitik ist in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. Ambitionierte nationale und regionale Klima-
schutzziele sind ohne die Einbindung der Kommunen nicht zu erreichen. 
 
Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung (Energiewendeministerium), das Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (Innen-

Land Sonstige
78,80%

Landesliegen-
schaften
0,39%

Kiel
8,36%

Lübeck
6,30%

Flensburg
3,80%

Neumünster
2,36%

Verteilung der 25.728.000 Tonnen CO2-Äquivalente  des Landes
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ministerium) und die geprüften Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und 
Neumünster teilen diese Einschätzung uneingeschränkt. 
 
Kommunaler Klimaschutz ist Herausforderung und Chance zugleich, denn 
für Kommunen geht mit CO2-Einsparungen mittel- bis langfristig auch eine 
Entlastung des kommunalen Haushalts einher. Kommunaler Klimaschutz 
beginnt daher in der eigenen Verwaltung, bei der kommunalen Energie-
versorgung und dem Bau und der Bewirtschaftung kommunaler Liegen-
schaften. Nur wenn die Kommunen ihre Vor- und Leitbildfunktion gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft wahrnehmen, 
leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum aktiven Klimaschutz. 
 
Kommunaler Klimaschutz ist aber nicht nur eine vorausschauende und 
sinnvolle Aufgabe zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Klimaschutz 
ist darüber hinaus zu einem Wirtschaftsfaktor, zu einem Wettbewerbs- und 
Standortvorteil geworden. 
 

8.3.1 Akteure im kommunalen Klimaschutz 
 
Der Rahmen der direkten Einflussmöglichkeiten der Kommune auf die 
lokale Emission von Treibhausgasen ist in vielen Handlungsbereichen be-
grenzt. Das gilt insbesondere dort, wo die Treibhausgasemissionen vom 
Verhalten der Wirtschaft und/oder der Verbraucher abhängen und die 
Kommune nicht über rechtliche Grundlagen verfügt, das Verhalten dieser 
Akteure zu beeinflussen. 
 
Um die kommunalen Klimaschutzziele zu erreichen, ist deshalb sehr wich-
tig, möglichst alle relevanten Akteure einzubeziehen und sie zu eigenem 
Handeln zu motivieren. Beteiligungsprozesse spielen für die erfolgreiche 
Planung und Umsetzung kommunaler Klimaschutzbemühungen dabei eine 
Schlüsselrolle. So trägt die Einbindung von technischem und wirtschaftli-
chem Know-how ausgewählter gesellschaftlicher Akteure dazu bei, Wis-
senslücken zu schließen und die Qualität der Konzept- und Maßnahmen-
planung zu verbessern. Außerdem werden die unterschiedlichen Akteure 
durch ihre aktive Einbindung frühzeitig für die Klimaschutzziele und Klima-
schutzmaßnahmen der Kommune sensibilisiert und in die Konzeption der 
Maßnahmen einbezogen. 
 
Zu berücksichtigen ist die komplexe Ausgangssituation, hervorgerufen 
durch die Vielzahl der einzubeziehenden Akteure und der zu betrachten-
den Rahmenbedingungen für den Klimaschutz auf kommunaler Ebene. 
Selbst wenn Personal und Finanzierung in ausreichendem Maße vorhan-
den wären, stünden die Kommunen vor der zusätzlichen Herausforderung, 
alle erforderlichen Beteiligten zu koordinieren und die Akzeptanz der Gre-
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mien zu erhalten. Aus eigener Kraft sind die Kommunen hierzu kaum in 
der Lage. Das gilt auch für Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. 
 

Akteure im kommunalen Klimaschutz 

 
Abbildung 27: Akteure im kommunalen Klimaschutz 

Quelle: Europa-Universität Flensburg1 

 
8.3.2 Kommunen können Vorgaben machen 

 
Kommunen haben grundsätzlich die Möglichkeit, die Ziele des kommuna-
len Klimaschutzes im Rahmen von Bebauungsplänen, städtebaulichen 
Verträgen und kommunalen Satzungen zu unterstützen. 
Bebauungspläne eröffnen die Möglichkeit, bauliche Standards verbindlich 
festzulegen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. So können 
beispielsweise Energiebedarfs-Kennzahlen oder die Nutzung von regene-
rativen Energien vorgeschrieben werden. 
 
Wärmenetze können eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der 
Gebäudewärmeversorgung spielen, weil sie Einzelfeuerstätten ersetzen, 
die viel weniger effizient und klimafreundlich betrieben werden. Wärme-

                                                      
1  „Schlüsselakteure bewegen kommunalen Klimaschutz“ - Projektergebnisse und Hand-

lungsempfehlungen für lokale Klimaschutzakteure (Europa-Universität Flensburg, 
Zentrum für Nachhaltige Energiesysteme, März 2018). 
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netze sind insbesondere für den Siedlungsbereich mit hoher Wärmedichte 
prädestiniert. In Satzungen kann ein Anschluss- und Benutzungszwang an 
vorhandene oder geplante Nah- bzw. Fernwärmenetze festgelegt werden. 
Der Anschluss- und Benutzungszwang sichert die Auslastung der Wärme-
netze und macht die finanziellen Aufwendungen zum Ausbau der Wärme-
netze langfristig kalkulierbar. 
 

8.3.3 Klimaschutzpotenziale kommunaler Energieversorgungsunterneh-
men 
 
Kommunale Energieversorgungsunternehmen (EVU) spielen im kommu-
nalen Klimaschutz eine herausragende Rolle: Sie sind das zentrale Instru-
ment einer Kommune, um lokale Klimaschutzziele aktiv zu verfolgen und 
durchzusetzen. 
 
Für die kommunalen EVU stellt das eine enorme Herausforderung im 
Spannungsfeld zwischen kommunalen Klimaschutzzielen der politisch Ver-
antwortlichen einerseits und den Renditeanforderungen der (meist kom-
munalen) Gesellschafter andererseits dar. 
 
Um die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Energiewirtschaft zu sichern, 
wird es angesichts des sich sehr dynamisch ändernden Ordnungsrahmens 
deshalb immer wichtiger, frühzeitig Entwicklungen zu antizipieren und 
auch auf kommunaler Ebene Impulse für den Klimaschutz zu geben. 
Durch mehr Dienstleistungen und einen Ausbau der regenerativen Ener-
gien kann eine stärkere Wertschöpfung in der Region entstehen. Kommu-
nale EVU können den Klimaschutz zu einem Geschäftsfeld entwickeln, in-
dem sie selbst die regenerativen Energiepotenziale vor Ort erschließen 
und den Kunden beim Energiesparen unterstützen. 
 
Neben der Investition in regenerative Energien bietet sich insbesondere 
der lokale Wärmemarkt für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 
an. Die Kommunen können mithilfe von Energieträgerumstellungen, dem 
Einsatz von Erneuerbaren Energien im Wärmemarkt, Kraft-Wärme-
Kopplung-Lösungen und dem Aufbau von Nahwärmenetzen durch die 
kommunalen EVU nennenswerte Beiträge im lokalen Klimaschutz erzielen. 
 

8.3.4 Fazit: Ohne die Kommunen sind die ambitionierten Klimaschutzziele 
des Landes nicht zu realisieren 
 
Ambitionierte nationale und regionale Klimaschutzziele sind ohne die Ein-
bindung der Kommunen nicht zu erreichen. Sie haben weitreichende Mög-
lichkeiten, Klimaschutz, Klimaanpassung, Energieeffizienz und den Umbau 
auf Erneuerbare Energien im täglichen Leben ihrer Bürgerinnen und Bür-
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ger zu verankern. Damit steigt der Stellenwert kommunaler Klimaschutz-
politik. 
 
Aus diesem Bewusstsein heraus haben die 4 kreisfreien Städte Kiel, 
Lübeck, Flensburg und Neumünster kommunale Klimaschutzkonzepte er-
arbeitet, die durch den Beschluss der Ratsversammlungen bzw. der Bür-
gerschaft politisch legitimiert wurden. 
 
Alle 4 Klimaschutzkonzepte kommen zu dem Ergebnis, dass es zur Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen und der Energiebedarfe auch in den 
nächsten Jahrzehnten großer Anstrengungen bedarf. Die Energieeffizienz-
gewinne bei Gebäuden (Sanierung), in Haushalten, im Gewerbe, in der In-
dustrie und im Verkehr müssen weiter gesteigert werden. Viele der dafür 
erforderlichen Investitionen sind zwar ökologisch und volkswirtschaftlich 
lohnenswert, aber betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. 
 

8.4 Neuausrichtung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes drin-
gend notwendig - Bund und Land stocken ihre Beteiligung auf 
 
Nur mit dem nachhaltigen Einsatz von privaten und öffentlichen Finanzmit-
teln sind kommunale Klimaschutzkonzepte zu realisieren. Aber: Konsoli-
dierungskommunen, zu denen im geprüften Zeitraum auch Kiel, Lübeck, 
Flensburg und bis 2018 Neumünster gehörten, können „freiwillige Aufga-
ben“, denen auch große Teile des Klimaschutzes zuzurechnen sind, nur 
nachrangig umsetzen. Dabei ist der vom Innenministerium gedeckelte 
Kreditrahmen zu beachten. 
 
Das Innenministerium bestätigt, dass die begrenzten finanziellen Mittel 
den Handlungsspielraum der Konsolidierungskommunen einschränken. 
 
Bundesweit fehlt es den Kommunen sowohl an dem ausreichenden und 
dazu fachlich qualifizierten Personal als auch an den verstetigten finanziel-
len Ressourcen. Die Bundesregierung hat bereits reagiert und will mit der 
novellierten Kommunalrichtlinie die Bundesförderung des Klimaschutzes in 
Kommunen weiter ausbauen. 
 
Hintergrund: Bei einem „Business-as-Usual“-Szenario würden allein die 
Kosten der Nicht-Einhaltung der verbindlichen europäischen Klimaziele für 
Deutschland bis 2030 bei rund 62 Mrd. € liegen.1 
 
Im Rahmen der aktuellen Konjunkturprogramme werden weitere Haus-
haltsmittel zur Verfügung gestellt. Der Bund stockt seine Finanzmittel in 

                                                      
1  Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften: „Klimaziele 2030: Wege zu einer 

nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen“ (Juli 2019). 



124 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2021 

2020 und 2021 um jeweils 50 Mio. € für die (kommunale) Nationale Klima-
schutzinitiative auf. Mit der novellierten Kommunalrichtlinie vom Janu-
ar 2019 baut die Bundesregierung die Bundesförderung des Klimaschut-
zes in Kommunen weiter aus. Förderschwerpunkte sind u. a. ein 
kommunales Energie- und Umweltmanagement, Maßnahmen zur Verbes-
serung des Radverkehrs und der intelligenten Verkehrssteuerung. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die finanzielle Förderung konkreter investiver Klima-
schutzmaßnahmen in den Kommunen. Zusätzlich unterstützt das Land 
2020 die kommunale Wärmewende mit 8 Mio. €. Die Aufstockung des 
CO2-Gebäudesanierungsprogramms des Bundes um 1 Mrd. € beträgt für 
Schleswig-Holstein 34 Mio. € und wird vom Land mit 5 Mio. € ergänzt. 
 
Mit der Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiati-
ve fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 Klimaschutzmaßnah-
men in Kommunen. Ziel der Richtlinie ist es, „die Anreize zur kostengüns-
tigen Erschließung von Minderungspotenzialen im kommunalen Umfeld zu 
verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen 
und messbare Treibhausgaseinsparungen zu realisieren. Mit den durch 
diese Richtlinie geförderten investiven Vorhaben werden über die Wirk-
dauer der Maßnahmen jährliche zusätzliche Einsparungen in Höhe von 
mindestens 400.000 Tonnen CO2-Äquivalent (brutto) angestrebt.“1 
 
Die jährlichen Fördersummen des Bundes belaufen sich seit 2008 im 
Durchschnitt auf 296 Mio. €. Die Förderquote beträgt - je nach Förderpro-
gramm - zwischen 20 und 90 %. 
 
Seit dem 01.01.2019 bietet die neue Fassung der Kommunalrichtlinie 
Kommunen und Akteuren aus dem kommunalen Umfeld zahlreiche neue 
Fördermöglichkeiten zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu 
zählen u. a. ein kommunales Energie- und Umweltmanagement, Maßnah-
men zur Verbesserung des Fahrradverkehrs, der intelligenten Verkehrs-
steuerung sowie Maßnahmen zur Abfallentsorgung und an Klär- und Vor-
kläranlagen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die finanzielle Förderung 
konkreter investiver Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen. Die Pro-
grammlaufzeit beträgt 3 Jahre und endet am 31.12.2022. 
 
Die Bundesregierung reagiert damit u. a. auf die Studie „Möglichkeiten zur 
Steigerung der Effektivität und Effizienz der Fördermaßnahmen für Kom-
munen und kommunale Einrichtungen im Bereich Klima & Energie“2, die 
die Prognos AG im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen bereits 

                                                      
1  Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunal-

richtlinie“ vom 05.06.2019. 
2  Forschungsvorhaben fe9/16: „Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz und Effektivität 

von Fördermaßnahmen für Kommunen und kommunale Einrichtungen im Bereich Klima 
& Energie - Abschlussbericht“ (Prognos AG) vom 31.03.2017. 



125 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2021 

2017 durchgeführt hat. Aufgabe dieses Forschungsgutachtens war, „eine 
Gesamtsicht zur Förderlandschaft zu erstellen, die im Bereich Klima und 
Energie (auch) die Kommunen und kommunalen Einrichtungen adressiert 
und die Handhabbarkeit und Funktionsweise der Programme in der Praxis 
zu untersuchen.“1 
 
Zentrales Ergebnis der Studie ist, dass es für die Kommunen als Förder-
mittelempfänger 2 wesentliche Hemmnisse gibt, die einer - stärkeren - 
Nutzung des Förderangebots für Vorhaben im Bereich Klima/Energie ent-
gegenstehen: 
• Begrenzte personelle Kapazitäten für Beantragung und Durchführung 

von Vorhaben und 
• fehlende oder nicht ausreichende finanzielle Mittel zur notwendigen 

Co-Finanzierung. 
 
Hier muss die Landesregierung ansetzen und durch eine politische Wei-
chenstellung Impulse geben. Im Gesetzentwurf zum EWKG heißt es: „Um 
die landespolitischen Klimaschutzziele zu erreichen, hat die Landesregie-
rung die dafür notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen 
und sich auf Bundesebene für die erforderlichen Rahmensetzungen einzu-
setzen.“2 
 
Über das EWKG bestünde die Möglichkeit, die Umsetzung der verbindli-
chen klimapolitischen Ziele durch gezielte finanzielle Förderung der Kom-
munen zu unterstützen. Dabei ist es unabdingbar, die vorhandenen För-
dermittel wirksam einzusetzen und auf eine nachhaltige Förderung zu 
begrenzen. Abläufe, Dauer und die Wirksamkeit der kommunalen Klima-
schutzvorhaben müssen besser und einfacher werden. Placebo- und Mit-
nahmeeffekte sind zu vermeiden. 
 
Die kommunalen Landesverbände unterstützen diese Forderungen. Ins-
besondere die Koordinierung aller Akteure im kommunalen Klimaschutz 
sowie deren Beteiligung bei der Planung und Umsetzung kommunaler 
Klimaschutzbemühungen sei längerfristig anzulegen. Die bestehenden 
personellen Kapazitäten und das erworbene kommunalspezifische Know-
how sollten zumindest gehalten und dauerhaft finanziert werden. 
 
Die Landeshauptstadt Kiel weist daraufhin, dass es neben der bisher 
unzureichenden finanziellen Förderung auch an der Beteiligung der Kom-
munen durch das Land bei der Erstellung und Umsetzung der Landesstra-
tegie zur Klimaneutralität fehlt. 

                                                      
1  Forschungsvorhaben fe9/16, S. 1. 
2  Landtagsdrucksache 18/4388, S. 25. 
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Das Energiewendeministerium hat zugesagt, das EWKG zu novellieren 
und konkrete Maßnahmen zu präsentieren, die die landespolitischen 
Handlungsmöglichkeiten für einen Beitrag zur Erreichung der Pariser 
Klimaschutzziele verstärkt ausschöpfen. Eine Überlegung ist, größere 
Kommunen zur Erstellung kommunaler Wärmepläne zu verpflichten und 
dieses auch finanziell zu fördern. 
 
Die Hansestadt Lübeck und die Stadt Neumünster regen an, in einem 
novellierten EWKG konkrete Minderungsziele für die Sektoren Verkehr, 
Private Haushalte, Gewerbe-Dienstleistung-Handel sowie Industrie aufzu-
nehmen. Gleichzeitig sollten die bisher nur für Landesliegenschaften gel-
tenden Treibhausgasminderungsziele auf alle öffentlichen Gebäude aus-
geweitet und ein wirksames Monitoring eingeführt werden. Darüber hinaus 
wäre es zielführend, das Querschnittsthema Klimaschutz auch in anderen 
Fachgesetzen, beispielsweise im Bau-, Umwelt- und Verkehrsrecht, zu 
stärken. 
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